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Spülung und Reinigung 
Trinkwassernetz in Möhrendorf

Da die Gemeinde in den letzten Monaten vermehrt Rückmeldung
von Bürgern über zugesetzte Hauswasserfilter mit Eisen- und
Mangan erhalten hat, konnten wir die Firma Hammann mit der
Spülung und Reinigung des Leitungsnetzes beauftragen. 

Zur Entfernung von Ablagerungen in den Haupt- und Stichleitungen
des Trinkwassernetzes wird im  August bis Anfang September eine
Rohrnetzspülung im kompletten Gemeindegebiet Möhrendorf
durchgeführt.

Den genauen Zeitpunkt, wann Ihr Versorgungsabschnitt gespült
wird, teilen wir Ihnen im Vorfeld durch Wurfzettel in Ihre Briefkästen
mit. 

Begonnen wird im Möhrendorfer Süden vom Wasserwerk ausge-
hend nach Norden.

Zu Ihrer Information:
Rohrnetzspülungen sind vorbeugende Maßnahmen zur Sicherung
der hohen Qualität des Lebensmittels Nummer 1 „Trinkwasser“.
Die natürlichen und für die Gesundheit unbedenklichen
Wasserinhaltstoffe wie Eisen und Mangan lagern sich über die
Jahre in den Rohrleitungen ab. Diese sind zu entfernen, um das
Rohrnetz zu erhalten und unkontrollierten Trübungen des
Trinkwassers vorzubeugen.

Zur effektiven und nachhaltigen Reinigung setzt unser
Auftragnehmer modernste Technik ein. Die Leitungen werden mit
einem patentierten Impuls-Spül-Verfahren gespült. Es werden
keine chemischen Zusätze verwendet. Das Verfahren basiert aus-
schließlich auf der dosierten Zugabe von aufbereiteter, hygienisch
einwandfreier Luft. Die Spülung erfolgt zeitlich begrenzt in festge-
legten Leitungsabschnitten. Das weitere Versorgungsnetz bleibt
ohne Beeinträchtigung.

Für den zu spülenden Abschnitt benötigen wir Ihre Unterstützung.
Im Zeitraum der Spülung darf kein Wasser entnommen werden,
da sonst gelöste Ablagerungsteilchen bzw. Luft in Ihre
Hausinstallation gelangen könnten. Zu diesem Zwecke wird an
den entsprechend angekündigten Tagen der Versorgungsabschnitt
vom Netz genommen, so dass Sie für die angegebe Dauer kein
Wasser haben. 

Bekanntmachungen Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Wurfzetteln, die
Sie spätestens zwei Tage vor der Maßnahme erhalten. Des
Weiteren bitten wir Sie markierte Unterflurhydranten in diesem
Zeitraum nicht zu überparken. 

Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung möchten wir uns im
Voraus bedanken.

Ulrich Gierschner Thomas Fischer
Technischer Leiter 1. Bürgermeister

Trinkwasser in der Gemeinde
Möhrendorf

Wie Sie als Bürgerinnen und Bürger feststellen konnten wurde ab
dem 30.06.2018 das Trinkwasser im Leitungsnetz der Gemeinde
desinfizierend gechlort. Dies wurde notwendig, da bei einer
Routinekontrolle des Trinkwassers eine geringe, allerdings grenz-
wertüberschreitende Konzentration von coliformen Keimen fest-
gestellt wurde, welche aber auch nach Einschätzung des
Gesundheitsamtes in diesen Konzentrationen unbedenklich war.

Unser Maßnahmenplan sieht hier eine Meldung ans
Gesundheitsamt vor, die dann die weiteren zu veranlassenden
Maßnahmen festlegen. Nachdem wir die Betriebsführung der
Wassergewinnung an die Erlanger Stadtwerke übergeben haben,
das Rohrleitungsnetz aber in eigener Zuständigkeit halten, sind
wir sehr dankbar, dass bei der Durchführung der vorgegebenen
Maßnahmen die ESTW die fachmännische Federführung über-
nommen haben, da die Gemeinde hierzu kein ausgebildetes
Fachpersonal zur Verfügung hat. 

Die Chlorung wurde vom Wasserwerk West der ESTW vorgenom-
men und musste sich im gesamten Leitungsnetz der Gemeinde
verteilen. Hierzu waren die vielen Hydrantenspülungen notwendig.
Parallel zu den Spülungen wurden an mehreren Stellen täglich die
Mikrobiologie und die Konzentration gemessen.

Der Verkeimungsherd wurde im Brunnen 1 der Gemeinde
Möhrendorf festgestellt und dieser vom Netz genommen.  Dieser
wird nun gespült und desinfiziert um möglichst bald wieder ans
Netz gehen zu können.

Zur Absicherung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit wurden
die coliformen Keime in einem Speziallabor spezifiziert, im Ergebnis
wurden die Keime als Umweltkeime eingestuft.

Die Chlorung des Leitungsnetzes wurde am Sonntag, 08.07.2018
eingestellt und am 16.07.2018 erfolgte die Freigabe der
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Veröffentlichung dieser Information durch das Gesundheitsamt,
da bis zu diesem Zeitpunkt noch geringe Konzentrationen von
Chlor sich im Leitungsnetz befanden.

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr Verständnis bedanken und ganz
besonders bei den Erlanger Stadtwerken, dem Bauhof der
Gemeinde und dem Gesundheitsamt Erlangen für die professio-
nelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Thomas Fischer, 1. Bürgermeister

www.moehrendorf.de zieht um!

Am 23.08.2018 wechselt die gemeindliche Webseite zum neuen
Provider inix-media aus Bamberg (wir hatten bereits im Februar-
Amtsblatt in der Rubrik „Aus der Sitzung“ darüber berichtet).

In der Region sind bereits mehrere Städte und Gemeinden zu inix-
media gewechselt (z.B. Gemeinde Hemhofen, Gemeinde
Heroldsbach, Stadt Adelsdorf, Stadt Höchstadt, Stadt Stein, Stadt
Erlangen u.a.). 

Mit dem Wechsel verbunden ist eine komplette Umstellung auf
das Typo3-CMS (Content-Management-System). Für die mit der
Pflege der Homepage betrauten Mitarbeiter in der Verwaltung be-
deutet das neue System Neuland. Deshalb bitten wir um
Verständnis, wenn noch nicht alle Rubriken und Inhalte auf der
neuen Homepage wie gewohnt aufbereitet bzw. eingestellt sind.

Wichtigste Neuerungen auf der neuen Homepage sind die
Anbindung an das Bayernportal (Rubrik Rathaus und Politik /
Was erledige ich wo) und ein integrierter „Digitaler Ortsplan“. 

Mit dem Umzug verbunden ist auch der Wegfall des bisherigen
Veranstaltungskalenders. Wir haben versucht, alle Termine, die
bis Ende Juni eingetragen worden sind, manuell in den neuen
Veranstaltungskalender einzutragen. Wir dürfen alle Vereine und
Organisationen bitten, ihre Termine und auch ihre Kontaktdaten
zu kontrollieren und uns mitzuteilen, falls Änderungen notwendig
sind.

Bitte beachten Sie, dass ab sofort neue Einträge in den
Veranstaltungskalender und Kleinanzeigenmarkt auch aufgrund
haftungsrechtlicher Vorgaben und Vorschriften der neuen EU-
DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) erst nach Freischaltung
durch die Verwaltung online gestellt werden dürfen. So ist ge-
währleistet, dass keine rechtswidrigen Einträge oder unkontrollier-
barer Spam Einlass findet.

Das Ratsinfosystem, das Bürgerserviceportal, die möhren-
dorf.app und unser Wahlarchiv sind von der Umstellung nicht be-
troffen. Diese Features werden von unserer Systemfirma komuna
zur Verfügung gestellt und sind in die neue Homepage 1:1 inte-
griert.

Wir bitten alle interessierten Bürger der Gemeinde, die neue
Homepage ausführlich auf Herz und Nieren zu testen. Anregungen
und Verbesserungsvorschläge per Email an internet1@moeh-
rendorf.de sind willkommen. Wir werden versuchen, soweit sinnvoll
und technisch möglich, Ihre Anregungen umzusetzen.

gez. Fischer, 1. Bürgermeister

Steuerzahlungen 
Am 15. August 2018 werden fällig:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Wasser- und Kanalgebühren
- Niederschlagswasservorauszahlungen
     
Umschreibung der Grundsteuer beim Verkauf von
Grundstücken

Beim Verkauf von Grundstücken, Eigentumswohnungen etc. wird
im notariellen Kaufvertrag vereinbart, ab welchem Zeitpunkt der
Käufer die Grundsteuer bezahlen muss. Hier handelt es sich um
eine privatrechtliche Vereinbarung, die nur zwischen Verkäufer
und Käufer eine Bedeutung hat. Die Gemeinde Möhrendorf kann
die Grundsteuer jedoch erst auf den neuen Eigentümer umschrei-
ben, wenn das Finanzamt die sogenannte Zurechnungsfortschreibung
durchgeführt hat. Das geschieht immer zum Stichtag 1.1. des da-
rauffolgenden Jahres. Als Folge des Arbeitsanfalls bei den
Bewertungsstellen der Finanzämter kommt es bei der Durchführung
dieses Fortschreibungsverfahrens zu Verzögerungen, die sich
über mehrere Monate erstrecken können.

!!! Bis zur Umschreibung durch das Finanzamt ist der bishe-
rige Eigentümer weiterhin grundsteuerpflichtig (§ 9
Grundsteuergesetz)!!!

Sobald das Finanzamt das Änderungsverfahren durchgeführt hat,
übersendet es dem neuen Grundstückseigentümer einen
Grundsteuermessbescheid, aus welchem sich die Änderung der
Fortschreibung und Bemessungsdaten ergeben. Aufgrund dieses
neuen Grundsteuermessbescheides stellt die Gemeinde
Möhrendorf den neuen Grundsteuerbescheid aus.

Dem bisherigen Eigentümer werden die zum Zeitpunkt des
Aufhebungsbescheides bezahlten Grundsteuern zurückerstattet
und gleichzeitig dem neuen Eigentümer rückwirkend in Rechnung
gestellt.
Da von Seiten der Betroffenen immer wieder Klagen bei der
Gemeinde darüber eingehen, dass sie das Grundstück, ETW etc.
verkauft haben und trotzdem noch die Grundsteuer zahlen müssen,
halten wir es für notwendig, durch die vorstehenden Ausführungen
auf die bestehende Rechtslage hinzuweisen. Die Gemeinde
Möhrendorf kann das Verfahren weder beeinflussen noch umgehen.

Bitte zahlen Sie die fälligen Beträge auf eines der folgenden Konten
der Gemeinde Möhrendorf:     
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen
IBAN: DE69 7635 0000 0028 0000 37
BIC: BYLADEM1ERH
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VR-Bank EHH eG
IBAN: DE74 7636 0033 0000 5060 52
BIC:        GENODEF1ER1
Bei Überweisungen geben Sie bitte immer die
Personenkontennummer (PK-Nr.) lt. Bescheid und die
Forderungsart an. Die zu zahlenden Beträge sind den zuletzt zu-
gestellten Bescheiden zu entnehmen.

Zur besonderen Beachtung im Zahlungsverkehr
Wurde ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, werden die fälligen
Beträge vom angegebenen Konto abgebucht. Änderungen Ihrer
Bankverbindung teilen Sie uns bitte umgehend schriftlich mit, da
für nicht eingelöste Lastschriften von den Banken Gebühren er-
hoben werden die zu Ihren Lasten gehen. 

Eine Änderung Ihrer Bankverbindung können wir leider nicht
mehr per Fax, E-mail oder Telefon entgegen nehmen.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto die erforderliche Deckung
aufweist, andernfalls ist das kontoführende Geldinstitut nicht ver-
pflichtet, den Abbuchungsaufträgen zu entsprechen und es ent-
stehen Rücklastschriftgebühren, die ebenfalls zu Ihren Lasten ge-
hen. Bei Rückbuchungen wird das bestehende SEPA-
Lastschriftmandat von weiteren Lastschrifteinzugsverfahren aus-
geschlossen und von Ihrem Personenkonto gelöscht.
Der ausstehende Betrag muss zunächst beglichen werden, erst
dann kann ein neues SEPA-Lastschriftmandat erteilt werden.

Halten Sie bitte die Zahlungstermine ein, da sonst der geschuldete
Betrag mit Mahngebühren und evtl. Säumniszuschlägen erhoben
werden muss. Bei weiterem Verzug muss mit einer
Zwangsbeitreibung gerechnet werden.

Ihre Gemeindekasse

Schwerpunktthemen:
6 Jahre BücherSammelSurium &

Biographien & Krimi`s

Geschätzter Bücherumsatz in den vergangenen 6 Jahren von fast
8.000 Bücher. Ausgelöst durch die mtl. Themenschwerpunkte, die
sich seit Februar vorletzten Jahres (2016) steigender Beliebtheit
erfreuen  und ein kürzerer, sprich wöchentlicher Austausch von
etwa 50 Büchern hat den Umschlag der angebotenen Lektüre in
den letzten Monaten deutlich ansteigen lassen. Da zum Teil noch
ungelesene Bücher, d.h. eingeschweißt, im Angebot sind, die sich
vortrefflich als Geschenk eignen, lohnt sich beinahe wöchentlich
ein „Seitensprung“  ins Foyer des Möhrendorfer Rathauses!

Dieses Monat finden sie Biographien und Werke von und über:
Aristoteles / Lance Armstrong / Heinrich Böll / Dieter Bohlen /
Canaris /  Moshe Dayan / Umberto Eco / Jürgen Fliege / Theodor
Fontane / Anne Frank / Daniel Goeudevert / Michail Gorbatschow
/ Günter Grass / Peter Hahne / Dieter Hildebrandt / Eckart von
Hirschhausen / Margot Kässmann / Franz Kafka / Stephen King /
D.H. Lawrence / Gabriele Metzler / Lilli Palmer / Gunter Sachs /
J.M. Simmel / Asta Scheib / Carlo Schmid / Sophie Scholl / Peter

Scholl-Latour /  Albert Schweitzer / Alexander Solschenizyn / Albert
Speer / Theodor Storm / Maria Theresia / Jules Verne / Ulrich
Wickert / Pu Yi / Carl Zuckmayer  ...... und Krimis en gros

Spruch des Monats: A room without books is as a body
without a soul: engl. Sprichwort

Schwerpunktthemen im September:
Bildbände - Fremdsprachen - Weltereignisse

Kontakt: Wolfgang Eibl, Tel: 09131/6879777, Neue Straße 35, 
     eibl.moe@web.de

Sommerferien 

Die Bücherei Möhrendorf ist ab Mittwoch dem 01.08. während
der Sommerferien geschlossen. Davon ausgenommen ist
Samstag, der 8. September von 10:00 bis 12:00 Uhr. An dem
Tag ist die Bücherei für Sie geöffnet.

Der erste Öffnungstag nach den Ferien ist SAMSTAG, der 15.
SEPTEMBER 2018 von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Mehr Information über Öffnungszeiten, Neuanschaffungen,
Kontaktformular, einen Online-Katalog (OPAC), und Hinweise auf
aktuelle Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage.

Das gesamte Team der Bücherei Möhrendorf wünscht Ihnen schö-
ne und erholsame Sommerferien!

Bücherei Möhrendorf, Kirchenweg 3 (Altes Rathaus, 1. Stock) 
Tel.: 0162/5651923 (während der Öffnungszeiten)

Kontakt:
Francisca Járrega Chisbert (09131/9315731)

Verstärkung gesucht

Das Team der Bücherei Möhrendorf sucht Verstärkung für die
Ausleihe montags (14-tägig) von 15:00 bis 16:30 Uhr und auch für
die Ausleihe samstags (einmal im Monat oder 14 tägig) von 10:00
bis 12:00 Uhr. 

Interessierte melden Sie sich bitte bei Frau Silke Sauer, Tel.
09133/6084864.

Kontakt: Wolfgang Eibl, Tel. 09131/6879777, Neue Straße 35



 

Gemeinde Möhrendorf 
www.moehrendorf.de 

Email: internet1@moehrendorf.de 

Anschrift: Hauptstraße 16, 91096 Möhrendorf 

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag                 von 08 - 12 Uhr 
Dienstag und Donnerstag von 14 - 17 Uhr 

Etage 
Zimmer 

Tel. 09131/7551-0 
Fax: 7551-30 (EWO) bzw. -20 (OG) 

Durch-
wahl 

OG 
11 

1. Bürgermeister Fischer  
Sprechstunden nach Vereinbarung 

E-Mail: buergermeister@moehrendorf.de 
Telefon: privat 09131/44554, mobil 0172-8445545 

-11 

OG 
13 

Herr Buchner 
Geschäftsleitung, Hauptamt, Organisation, Leitung 
Wahlen, EDV, Rechtsamt, Schulen, Kindergärten 

E-Mail: hauptamt1@moehrendorf.de 
-19 

OG 
12 

Frau Dörfler 
Vorzimmer Bürgermeister, zentrale Telefonvermittlung, 

Sitzungsdienst, Postein-/-ausgang 
E-Mail: internet1@moehrendorf.de 

-21 

OG 
16 

Herr Gierschner 
Technischer Leiter, Bauhofleitung, Wasserversorgung, 

Entwässerung, Gemeindliche Gebäude, Straßen, Wege, 
Plätze, Grünanlagen, Spielplätze, Straßenbeleuchtung 
E-Mail: technischerleiter@moehrendorf.de 

mobil: 0151/55569599 

-12 

OG 
18 

Frau Dück 
Bauanträge, Bebauungsplanverfahren, Katasterauszüge f. 
Bauanträge, Herstellungsbeiträge, Hausnummernzuteilung 

E-Mail: bauamt1@moehrendorf.de 
-14 

OG 
17 

Herr Hoyer 
Straßen- und Wegerecht, verkehrsrechtliche Anordnungen, 

öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vertretung Bauamt 
E-Mail: ordnungsamt1@moehrendorf.de 

-22 

OG 
14 

Frau Müller 
Kasse, gemeindlicher Zahlungsverkehr, Rentenanträge,  

Anträge BayKiBiG, Zentrale Anmeldung KiTa´s 
E-Mail: kasse1@moehrendorf.de 

-15 

DG 
25 

derzeit unbesetzt 
Finanzwesen, Vermögensverwaltung, Liegenschaften,  

Kauf- und Pachtverträge, Versicherungen 
E-Mail: finanzen1@moehrendorf.de 

-16 

DG 
26 

Frau Kropf 
Wasser-, Kanalgebühren, Steuern und Abgaben 

E-Mail: verbrauch1@moehrendorf.de 
-18 

OG 
15 

Herr Zametzer 
Standesamt, Personalamt, Friedhofsverwaltung, 
E-Mail: standesamt1@moehrendorf.de 

-17 

EG 
1 

Herr Kneuer 

Melderecht, Pässe/Ausweise, Belegung Scheune,  
Vertretung: Gewerberecht, Mülltonnen, Fundamt 

E-Mail: ewo1@moehrendorf.de 
-10 

EG 
2 

Frau Misof 
Bürgerbüro, -beratung, Gewerberecht, Mülltonnen, 

Fundamt, Fischereischeine, Amtsblatt 
E-Mail: buergerbuero1@moehrendorf.de  

-13 

Veröffentlichungen für das gemeindliche Amtsblatt bitte nur an 
amtsblatt@moehrendorf.de 

24 Std.-Rufbereitschaft Gemeinde-Bauhof 
mobil:   0176 56220950 

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Technische Hilfeleistungen, insbesondere bei Notlagen  

in Zusammenhang mit Versorgungseinrichtungen der Gemeinde 

Konten: IBAN BIC 
Sparkasse Erlangen DE69 7635 0000 0028 0000 37 BYLADEM1ERH 
VR-Bank EHH eG DE74 7636 0033 0000 5060 52 GENODEF1ER1 

 
 

WICHTIGE RUFNUMMERN 
Polizei 110 

Feuerwehr - Notarzt 112 
Polizeiinspektion Erlangen-Land 09131/760-0 

THW Baiersdorf 09133/3450 

Telefon-Seelsorge 0800/1110111 

Eltern-Telefon 
 

0800/1110550 
Mo-Fr 9-11 Uhr, 
Di+Do 17-19 Uhr 

Katholisches Pfarramt 09131/46811 

Evangelisches Pfarramt 09131/43386 

Sammeltaxi Möhrendorf 09131/19410 

Busunternehmen Vogel, Höchstadt 09193/6358-0 

Landratsamt Erlangen 09131/803-0 

Landkreis-Bauhof Heßdorf 0178/2188974 

Bayernwerk AG (vormals e.on)  

Technischer Kundenservice 
Baustrom  Hausanschluss - Anschluss 

Photovoltaik, Kabellage- u. Gasleitungspläne 

0941/28003-311 
           Fax: -312 

Zähler  und Messeinrichtungen 0941/28003-377 
           Fax: -378 

Störungsnummer Strom 0941/28003-366 

Störungsnummer Gas 0941/28003-355 

Ausfall von Straßenlaternen 
oder Mängelformular (www.moehrendorf.de) 

0151/55569599 

Grundschule Möhrendorf  

Sekretariat 09131/90670 

Fax 09131/90678 

Hausmeister 09131/90671 o. 
0151/22290252 

Kindertagesstätten  

Evang. KiTa St. Laurentius 09131/45342 

Kath. KiTa St. Elisabeth 09131/45448 

Kinderhaus der Parität 09131/9411-321 

Waldkindergarten Rotfüchse 09131/9299786 

 

Infos – Rufnummern – Notdienste
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Notdienste

Ärztlicher Notdienst

Bereitschaftsdienst
Rufen Sie uns an – wir nennen Ihnen einen dienstha-
benden Arzt in Ihrer Nähe:
Telefon: 116 117 
(kostenfreie bundesweite
Bereitschaftsdienstnummer)
Hinweis: Bitte beachten Sie: Alle Gespräche 
werden zu Ihrer eigenen Sicherheit aufgezeichnet.

Bayernweite Bereitschaftsdienstzeiten:
• Mo, Di und Do 18.00 Uhr – 8.00 Uhr am Folgetag
(Sollten Sie Ihren Hausarzt nicht erreichen, rufen Sie
bitte die 116 117 an.)
• Mi 13.00 Uhr – Do 8.00 Uhr
• Fr 13.00 Uhr – Mo 8.00 Uhr
• Vom Vorabend eines Feiertages 18.00 Uhr bis
zum nachfolgenden Werktag 8.00 Uhr

• Fur̈ den Faschingsdienstag sowie den 24. und 31.
Dezember gilt die Feiertagsregelung

Zahnärztlicher Notdienst

Der aktuelle Notdienst kann auch im Internet 
nachgelesen werden unter www.notdienst-zahn.de

04.08./05.08.2018
Dr. Cornelia Höpfl 
Nägelsbachstr. 25, 91052 Erlangen 
09131/22119 

11.08./12.08.2018
Dr. Peggy Frank 
Holzschuherring 31, 91058 Erlangen
09131/601516 

18.08./19.08.2018
Dr. Iglika Nikolova MSc
Rathsberger Str. 22, 91054 Erlangen
09131/78880 

25.08./26.08.2018
Dr. Martin Oppermann 
Palmsanlage 6, 91054 Erlangen 
09131/898942 

Notdienste

Notdienst der Tierärzte

04.08./05.08.2018           
A. Reinfelder-Dentler
Kleinseebacher Str. 10, 91096 Möhrendorf
09131/482805

11.08./12.08.2018           
Dr. Thomas Wingeß
Ohmstr. 3, 91074 Herzogenaurach
09132/40000

18.08./19.08.2018           
Dr. G. Bolbecher/ Dr. A. Striezel
Atzelsberger Str. 10, 91094 Bräuningshof
09133/4168

25.08./26.08.2018     
Dr. Idrissa Traoré
Hans-Böckler-Str.11, 91301 Forchheim
09191/320020

Apothekennotdienst

Notdienst der Birken-Apotheke Möhrendorf
(Tel. 09131/41844)
Am 07.08.2018, 23.08.2018

Infos unter: www.birken-apotheke-moehrendorf.de.
Alle Notdiensttermine sind auch unter 
www.aponet.de abrufbar.
Kostenlose Rufnummer des Arzt- und
Apothekenrufdienstes
Die Rufnummer des Arzt- und Apotheken-
Notdienstes 11 8 99* kann rund um die Uhr kosten-
los angewählt werden. Fragen Sie bitte nach dem
Arzt- und Apotheken-Notdienst.
(*Anrufe aus dem deutschen Festnetz bei der 11 8
99 bzgl. des Apotheken-Notdienstes sind kostenlos.
Standard-Auskunftsleistungen der 11 8 99:
1,29€/Min. aus dem dt. Festnetz, Preise fur̈ Anrufe
aus Mobilfunknetzen können in beiden Fällen abwei-
chen.)
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Abfuhrtermine August 2018

Öffnungszeiten der 
Recyclinghöfe Baiers-
dorf 
und VG Uttenreuth

Recyclinghof      Dienstag,                 Samstag
                            Mittwoch
                            und Freitag

Baiersdorf           13.00 – 17.30 Uhr     09.00 – 14.00 Uhr
An der 
Erlanger Str. 2

Uttenreuth           14.00 – 18.00 Uhr     09.00 – 14.00 Uhr
Gräfenberger
Str. 59
                            
                            Montag,                    Samstag
                            bis Freitag

Erlangen an der  07.00 – 12.00 Uhr     08.00 – 14.00 Uhr
Umladestation    13.00 – 17.00 Uhr
Am Hafen 5a

Bereitstellung der Behälter

Bitte stellen Sie die Behälter bis spätestens 6.00 Uhr bereit!
Für die Abfuhr der Tonnen ist Firma Hofmann aus Erlangen
zuständig, Tel. 09131/796170.
Nicht entleerte Tonnen bitte bei der Firma Hofmann
unter Tel. Nr. 09131/796170 reklamieren.

Nachbestellung von 
„Gelben Säcken“ im Landkreis 

Erlangen-Höchstadt

Das vom Dualen System Deutschland (DSD) beauftragte
Entsorgungsunternehmen Hofmann GmbH aus

Büchenbach bei Roth hat zur Erleichterung der
Nachbestellung ein Bestellsystem für die „Gelben Säcke“.
Am Ende der jeweiligen Rolle – vor dem letzten Sack be-
findet sich ein roter Beipackzettel mit der Aufschrift: Bitte
„Gelbe Säcke“ an die folgende Adresse liefern. Dieser
Nachbestellzettel muss sorgfältig ausgefüllt werden und
dann an einen zur Abholung bereitgestellten, befüllten
„Gelben Sack“ befestigt werden. Der entsprechende
Haushalt erhält dann automatisch vom Entsorgungsun-
ternehmen eine neue Rolle „Gelbe Säcke“. Zusätzlich kön-
nen „Gelbe Säcke“ gebührenfrei unter folgender
Telefonnummer nachbestellt werden: 0800 – 1004337.
Wir bitten Sie, von dieser Möglichkeit der Nachbestellung
regen Gebrauch zu machen. Sie entlasten hiermit Ihre
Gemeindeverwaltung bzw. Betreuungspersonal auf dem
Wertstoffhof.

Haben Sie Fragen?
Bei Fragen zu Müllgebührenbescheiden des
Landratsamtes Erlangen-Höchstadt wählen Sie bitte die
Rufnummer 09193/2 05 93. Bei Fragen zur Entsorgung
von schadstoffhaltigen Haushalts- und Kühlgeräten wählen
Sie bitte die Rufnummer 09193/2 05 91 bzw. 09193/2 05
92.

Alle Abfuhrtermine auch im Internet
Alle Abfuhrtermine können auch unter www.erlangen-
hoechstadt.de/abfuhrtermine eingesehen werden. Sie ha-
ben die Möglichkeit, sich Ihre „persönlichen Abfuhrtermine“
anzeigen zu lassen. Dazu klicken Sie bitte auf das Symbol
„Abfalltonne“. Nach Auswahl Ihres Wohnortes, Ihres
Ortsteils bzw. Ihrer Straße werden Ihnen sämtliche Abfuhr-
und Sammeltermine angezeigt!

Abfuhr Rest- und Biomüll (60l – 240l)
(Leerung der Rest- und Biomülltonnen

erfolgt i. d. R. alle 14-tägig)

Möhrendorf:
ganz Möhrendorf und Klein-
seebacher Straße 1 - 39

Kleinseebach:
sämtl. Straßen des OT 
sowie Neue Straße (kpl.),
An der Marter, 
Dechsendorfer Straße
und Kleinseebacher Str. ab 
Haus-Nr. 40

Abfuhr Restmüll (1,1 m3)

Möhrendorf und
Kleinseebach

Abfuhr 
Wertstoff-Sammeltonne Papier (120 l – 240 l), 

Papiercontainer (1,1 m3) und Gelber Sack

Möhrendorf:
ganz Möhrendorf und Klein-
seebacher Straße 1 - 39

Kleinseebach:
sämtl. Straßen des OT 
sowie Neue Straße (kpl.),
An der Marter, 
Dechsendorfer Straße
und Kleinseebacher Str. ab 
Haus-Nr. 40

Dienstag, 21.08.2018

Mittwoch, 22.08.2018

Dienstag, 14.08.2018
Dienstag, 28.08.2018

Donnerstag, 09.08.2018
Donnerstag, 23.08.2018

Freitag, 10.08.2018
Freitag, 24.08.2018
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Seit dem Schuljahr 2005/06 gibt es keine beweglichen Ferientage
mehr.

Ich möchte eindringlich darauf hinweisen, dass die Ferienregelung
für alle Schüler der Grundschule Möhrendorf bindend ist.
Zusätzliche Unterrichtsbefreiungen sind nur in zwingenden
Ausnahmefällen möglich. Urlaubsgründe zählen nicht dazu.

Carola Ackermann, Rektorin

Schülerlotsen gesucht
Die Möhrendorfer Schülerlotsen suchen Verstärkung!

Wir sind ein Team von ca. zwanzig Eltern, die morgens an  stark
befahrenen Stellen in Möhrendorf Grundschüler über die Straße
„lotsen“. 

Für das neue Schuljahr suchen wir noch Kollegen, die sich mit uns
die Aufgabe teilen, den Schulweg in Möhrendorf sicherer zu ma-
chen. 
Wann: Zwei Tage pro Monat zwischen 7.20 Uhr und 7.50 Uhr
Wo: Zebrastreifen / Ampel Ortsmitte und Ampel Ecke 
     Frankenstraße

Junioren und Senioren, Eltern und Nichteltern: Alle, die Spaß an
dieser Aufgabe haben, sind herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf Euch!

Nähere Infos bei:
Angela Ebbing, Tel. 09131/873568, angelaebbing@aol.com

Mittelschule Baiersdorf

Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr
2018/2019

Der Unterricht an der Mittelschule Baiersdorf beginnt am Dienstag,
den 11.09.2018 um 8:00 Uhr. Die bereits bestehenden Klassen
treffen sich in ihren „alten“ Klassenzimmern. 

Neue Schüler finden sich in der Aula ein. Sie werden dort nach
einer Begrüßung von den Lehrkräften in Empfang genommen bzw.
auf ihre Klassen verteilt. Unterrichtsende wird am Dienstag und
Mittwoch jeweils um 11:15 Uhr sein.

Die Schulleitung

Beim Warten im W-LAN surfen

Ab sofort kostenloses Bayern W-LAN beim Landratsamt ver-
fügbar.

Das Warten in der Zulassungsstelle oder im Ausländeramt des
Landkreises Erlangen-Höchstadt ist ab sofort sehr kurzweilig: Im

Andere Stellen & Behörden

Beginn des Schuljahres 2018/2019

Der erste Schultag ist Dienstag, der 11.09.2018

Schulanfänger
09.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in St. Elisabeth
anschl.: Begrüßung, Einschulungsfeier und 
     Klasseneinteilung in der Turnhalle
bis ca.11 Uhr: Unterricht für die Erstklässler / Informationen 
     und Kaffee-Angebot für die Eltern

Schüler der Klassen 2, 3 u. 4
08.00 Uhr: Treffen im alten Klassenzimmer
11.20 Uhr: Unterrichtsschluss

Mittwoch,       12.09.2018
08.00 Uhr: Treffen im Klassenzimmer
08.30 Uhr: ökumenischer Gottesdienst in St. Elisabeth
11.20 Uhr: Unterrichtsschluss

Unterrichtsschluss in der 1. Schulwoche ist für alle Klassen jeweils
um 11.20 Uhr.
Die Mittagsbetreuung wird ab dem 1. Schultag durchgeführt.
(die Kinder werden von der Betreuung abgeholt)

Schülerbetreuung vor dem Unterrichtsbeginn
Wie bisher bietet die GS Möhrendorf täglich ab 7.30 Uhr eine pä-
dagogische  Betreuung an, falls dies erforderlich ist. Die betr. Kinder
werden bis 7.45 Uhr  in der Aula zusammengefasst. Bitte informie-
ren Sie die Klassenleiter, wenn Ihr Kind betreut werden soll!

Geänderte Pausenzeiten
Wie im Vorjahr werden wir die erste Pause um 5 Minuten verlän-
gern. Daher ergeben sich folgende Veränderungen:
Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde ist um 11.20 Uhr, nach der
5. Stunde um 12.20 Uhr und nach der 6. Stunde um 13.05 Uhr.

Klassenelternabend mit anschließender Klassenelternsprecher-
wahl:
1. Klassen:   Do 13.09.18,  19.30 Uhr
2. Klassen:   Di  18.09.18,   20 Uhr
3. Klassen:   Mi 19.09.18,   20 Uhr
4. Klassen:   Do 20.09.18,  20 Uhr

Ferienregelung für das Schuljahr 2018/19
     1. Ferientag letzter Ferientag Unterrichtsbeginn
Sommer          30.07.2018    10.09.2018          Dienstag,  11.09.2018
Herbst              29.10.2018    02.11.2018           Montag,    05.11.2018
Weihnachten  24.12.2018     04.01.2019           Montag,    07.01.2019
Fasching 04.03.2019     08.03.2019            Montag,     11.03.2019
Ostern 15.04.2019     26.04.2019          Montag,    29 04.2019
Pfingsten 11.06.2019     21.06.2019          Montag,    24.06.2019
Sommer 29.07.2019     09.09.2019           Dienstag,  10.09.2019

Letzter Schultag im Schuljahr 2018/19 und Ausgabetag der
Zeugnisse ist Freitag, der 26. Juli 2019.

Neuigkeiten der Schulen, 
Kindergärten & Kinderkrippen
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neuen Landratsamt in der Erlanger Nägelsbachstraße gibt es nun
kostenloses Bayern W-LAN. „Damit machen wir unser Amt noch
ein Stück moderner und bürgerfreundlicher“, freut sich Landrat
Alexander Tritthart. Auch im Atrium und im Sitzungsaal ist der Dienst
verfügbar. Infoflyer für Bürgerinnen und Bürger liegen beim Infopoint
im Landratsamt aus.

Über das Bayern W-LAN 
Die sogenannten Hotspots sind Teil der Digitalisierungsstrategie
des Freistaats Bayern. Bis 2020 soll ein kostenloses WLAN-Netz
mit 40.000 Hotspots entstehen. Dabei sollen insbesondere staat-
liche und kommunale Gebäude mit Bayern W-LAN ausgerüstet 
werden.

Ausbildung in der Landwirtschaft:

Welche Azubis sind bei der LKK versichert?

Absolvieren Tochter oder Sohn eine Ausbildung im elterlichen 
landwirtschaftlichen Betrieb, sind sie bei der Landwirtschaftlichen
Krankenkasse (LKK) zu versichern. Dies gilt auch für
Auszubildende, die mit dem Unternehmer oder dessen Ehegatten
verwandt oder verschwägert sind.

Die LKK ist zuständige Einzugsstelle für den Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag. In der Anmeldung zur Sozialversicherung ist für den
Auszubildenden die Personengruppe „102“ und die Beitragsgruppe
„4111“ anzugeben.

Der Unternehmer zahlt den nach der Betriebsgröße bemessenen
Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag (25 Prozent des
Unternehmerbeitrags) allein. Die sich aus der Brutto-
Ausbildungsvergütung berechneten Beiträge zur
Rentenversicherung (Beitragssatz 18,60 Prozent) und
Arbeitslosenversicherung (Beitragssatz 3,00 Prozent) teilen sich
Unternehmer und Auszubildende hälftig. Wie jeder andere
Arbeitgeber muss der Landwirt auch eine Insolvenzgeldumlage in
Höhe von 0,06 Prozent abführen.

Zu beachten ist, dass die Regelungen des Aufwendungsaus-
gleichsgesetzes (Erstattung von Lohnkosten während der
Entgeltfortzahlung) nicht für Auszubildende gelten, die bei der LKK
versichert sind. Umlagebeiträge (U1/U2) sind daher weder an die
LKK noch an eine andere Krankenkasse zu zahlen.

Weitere Informationen stehen online unter www.svlfg.de >
Versicherung Beitrag > Informationen für Arbeitgeber.

SVLFG

Buntes und lebendiges „Fest der
Begegnung“ gefeiert 

1480 € Erlös für die Lebenshilfe 
Zum 5. Mal haben das Novotel und die Lebenshilfe Erlangen das
„Fest der Begegnung“ unter dem Motto „Spiele(n) ohne Grenzen“
veranstaltet und jedes Jahr war mehr los. 

Diesmal betrug der Erlös für die Lebenshilfe  aus dem Verkauf von
Speisen und Getränken 1480 Euro.  Ganz entspannt mischten
sich Groß und Klein, Menschen mit und ohne Behinderung. 

Zählten in den ersten drei Jahren noch überwiegend Lebenshilfe-
Familien zu den Besucherinnen und Besucher hat das Fest nun
größere Kreise gezogen. „Wir haben es in der Zeitung gelesen
und waren mal neugierig.  Unsere beiden Töchter haben keinen 
Kontakt zu behinderten Kindern. Wir fanden das eine gute
Gelegenheit“, so eine Familie.  

Bei den Spielen waren Kicker, das barrierefreie Novuss-Spiel,
Torwand-Schießen und ein Riesenmemory sowie die Hotelralley
besonders beliebt. Völlig aus dem Häuschen waren die Kinder,
aber auch manch‘ ein Erwachsener, von der Begegnung mit dem 
Affen und dem Raben aus der Zeichentrickserie „Helden der Stadt“.  

Neben dem Novotel-Team, das in der Küche durch zwei Köche
aus den Regnitz-Werkstätten unterstützt wurde, haben noch viele
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer beigetragen, dass alles rei-
bungslos geklappt hat. Dazu zählten Schülerinnen und Schüler
der Penzoldt-Schule, Liane Franta und Andreas Hutzler von der 
HypoVereinsbank, das Deutsch-Französische Institut Erlangen,
Kaspar Paegle vom Verein Novuss Sport ohne Barrieren e.V. und
Sebastian Schöner sowie der Erlanger Verein Atletico.

des Gemeinderates vom 12. Juni 2018

Hinsichtlich der Tagesordnung bestehen keine Einwendungen oder
Änderungswünsche.

Die FDP-Fraktion stellte jedoch mit Schreiben vom 11.06.2018 ei-
nen Antrag zur „Durchführung eines Bürgerentscheids/Ratsbe-
gehrens“; dieser wird jedoch bis zur regulären Gemeinderatssitzung
zurückgestellt. In der heutigen Sitzung soll lediglich über die
Zulässigkeit der Bürgerbegehren entschieden werden. 

Bürgermeister Fischer teilt mit, dass es verschiedene Möglichkeiten
zur Behandlung gibt:

-    Das Bürgerbegehren wird für zulässig erklärt und durchgeführt.
-    Das Bürgerbegehren wird für zulässig erklärt und dem Inhalt 
     entsprochen.
-    Das Bürgerbegehren wird für unzulässig erklärt. 

Durch Fassung eines Präambelbeschlusses in den
Änderungsverfahren zu den 1. BP Änderungen Nr. 16/3
"Nußbuckfeld II" und 16/6 "Eselshaide II", in welchem die maximalen
Firsthöhen von max. 11 m auf max. 9 m reduziert werden sollen,
wird dem Bürgerbegehren entsprochen. 

Der Bauausschuss wird anschließend dementsprechend vorbe-
ratend tätig. 

Tagesordnung
1.  Bürgerbegehren zum Bebauungsplan Eselshaide II  "Wohn- 
     und Lebensqualität erhalten"; Entscheidung über Zulässigkeit
     

Aus der Sitzung
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2.  Bürgerbegehren zum Bebauungsplan Nußbuckfeld II  "Wohn-
     und Lebensqualität erhalten"; Entscheidung über Zulässigkeit

TOP 1
Bürgerbegehren zum Bebauungsplan Eselshaide II  "Wohn-
und Lebensqualität erhalten"; Entscheidung über Zulässigkeit

Sachverhalt:
Stellungnahme der Verwaltung zu dem am 15.05.2018 eingereich-
ten Bürgerbegehren „Wohn- und Lebensqualität in der Eselshaide
erhalten!“

Nach Art. 18a Abs. 8 Satz 1 GO entscheidet der Gemeinderat un-
verzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Einreichung
des Bürgerbegehrens über dessen Zulässigkeit.

Hinsichtlich der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens werden seitens
der Verwaltung deshalb die formellen und materiellen
Voraussetzungen geprüft:

A) Formelle Voraussetzungen
Die formellen Voraussetzungen für die Durchführung eines
Bürgerbegehrens/Bürgerentscheides, welches von Seiten der
Gemeindebürger initiiert wird, sind in den Art. 18a Abs. 4–6 GO
enthalten.

1. schriftlicher Antrag
Zunächst bedarf es eines schriftlichen (wird aus dem Erfordernis
der Begründung geschlossen) Antrags, der bei der Gemeinde ein-
zureichen ist. Die persönliche Einreichung ist dabei nicht erforder-
lich.

Es liegt ein schriftlicher Antrag vom 15.05.2018 vor.

2. Kennzeichnung als Bürgerbegehren
Bürgerbegehren müssen als solche klar gekennzeichnet sein, d.
h. der Antrag zur Durchführung eines Bürgerentscheids muss durch
die entsprechende Gestaltung der Unterschriftenliste erkennbar
vom Willen der Unterzeichner getragen werden. Der Unterzeichner
muss auf den ersten Blick erkennen können, dass er mit seiner
Unterschrift ein Bürgerbegehren unterstützt, welches weitreichende
Bedeutung für die weitere Entwicklung in seiner Gemeinde haben
kann.

Das eingereichte Bürgerbegehren erfüllt die Voraussetzung einer
klaren Kennzeichnung als Bürgerbegehren. 

3. Vertretungsberechtigte Personen
Das Bürgerbegehren muss selbst bis zu drei Personen als Vertreter
benennen, wobei dabei ebenfalls das Hinzufügen von weiteren
Stellvertretern unter Kennzeichnung deren Reihenfolge zulässig
– wenngleich nicht notwendig – ist. Die Vertreter auf der
Unterschriftenliste selbst müssen nicht Gemeindeangehörige sein.
Die Vertretereigenschaft entfällt somit nicht, wenn der Vertreter im
Verlaufe des Verfahrens aus dem Gebiet der Gemeinde wegzieht
und deshalb kein Gemeindebürger im Sinne des Art. 15 Abs. 2
BayGO mehr ist. Wie sich aus dem Wortlaut des Art. 18a Abs. 4
BayGO ebenfalls ergibt, müssen lediglich »bis zu« drei Vertreter
benannt werden. Somit können zwar nicht mehr als drei, allerdings
weniger als drei vertretungsberechtigte Personen auf den
Unterschriftenlisten angegeben werden.

Auf dem Bürgerbegehren sind drei natürliche Personen, alle wohn-
haft in Möhrendorf, aufgeführt. Somit ist auch diese Voraussetzung
gegeben.

4. Unterschriftenquorum muss erfüllt sein

Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden bis zu 10.000
Einwohnern von mindestens 10 % der (wahlberechtigten)
Gemeindebürger unterzeichnet sein (Art.18a Abs. 6 GO).

Nach Prüfung der Unterschriften durch das Einwohnermeldeamt
konnte festgestellt werden, dass 493 Gemeindebürger unterschrie-
ben haben. Die nach Art. 18a Abs. 6 GO erforderliche Mindestzahl
von 10 % aller wahlberechtigten Gemeindebürger (3.779 x 10 %
= 378) wurde damit deutlich überschritten.

5. Klarheit der Fragestellung (mit „Ja oder Nein“ zu beantworten;
Koppelungsverbot)
Die Fragestellung „Sind Sie dafür, dass im neuen Bebauungsplan
Eselshaide II Firsthöhen von mehr als 9 m grundsätzlich verboten
werden?“ ist klar mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten. Die Frage
ist auch nicht mit einer anderen Frage gekoppelt.

6. Begründung
Keine hohen Anforderungen sind an die erforderliche Begründung
des Bürgerbegehrens zu stellen. Da es sich regelmäßig um einen
Laienantrag handeln dürfte, muss lediglich erkennbar sein, aus
welchen Gründen sich die Unterzeichner für oder gegen ein be-
stimmtes Vorhaben wenden. Ein Finanzierungsvorschlag für das
Begehren ist in Bayern nicht verlangt.

Eine Begründung ist enthalten und genügt den Anforderungen.

B) Materielle Voraussetzungen
Die materiellen Anforderungen für die Zulassung eines
Bürgerbegehrens finden sich in Art. 18a Abs. 1 und Art. 18a Abs.
3 GO. Daneben bestehen ungeschriebene materielle
Voraussetzungen. Daneben sind weitere Gegenstände für ein
Bürgerbegehren ausgeschlossen. Schließlich darf ein
Bürgerbegehren nicht auf ein rechts- oder gesetzwidriges Ziel ge-
richtet sein. 

1. Eigener Wirkungskreis
Zunächst können die Gemeindebürger nach Art. 18a Abs. 1 GO
nur über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Art. 7,
57 GO, Art. 83 Abs. 1 BV) ein Bürgerbegehren initiieren. Damit be-
schränkt sich die Mitbestimmung des Bürgers auf Angelegenheiten
kommunaler Selbstverwaltung.

Das Thema bauliche Entwicklung, Bauleitplanung und einzelne
Festsetzungen sind thematisch dem eigenen Wirkungskreis zu-
zuordnen.

2. Negativkatalog des Art. 18a Abs. 3
Weiter gilt es den Negativkatalog des Art. 18a Abs. 3 GO zu be-
achten. Damit sind insbesondere Bürgerbegehren ausgeschlossen
in Angelegenheiten, die dem ersten Bürgermeister kraft Gesetzes
obliegen (Art. 37 Abs. 1, Abs. 3 GO), über Fragen der inneren
Organisation der Gemeinde und über die Haushaltssatzung (Art.
63 GO). 

Aus unserer Sicht wurde der Negativkatalog des Art. 18a Abs. 3
der GO beachtet. Weder handelt es sich um Fragen der inneren
Organisation oder zur Haushaltssatzung, noch werden die
Angelegenheiten des 1. Bürgermeisters berührt.

3. Ein Bürgerbegehren darf nicht auf ein rechts- oder gesetzwidriges
Ziel gerichtet sein
Da der bayerische Gesetzgeber die Bauleitplanung nicht in den
Ausschlusskatalog des Art 18 a Abs. 3 GO integriert hat, sind
Bürgerbegehren, die Bauleitplanung zum Inhalt haben, differenziert
zu betrachten. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern
sind Themen der Bauleitplanung in Bayern auch einem
Bürgerbegehren grundsätzlich zugänglich. 
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Im Gegensatz zum 1. Bürgerbegehren vom März beschränkt sich
das neue Bürgerbegehren mit der Forderung von einer maximalen
Firsthöhe von 9,00 Metern auf Rahmenfestlegung, so dass auch
unter Berücksichtigung des Bürgerbegehrens den Erfordernissen
des Abwägungsgebots noch voll Rechnung getragen werden kann
(vgl. auch BayVGH, NVwZ 1998, 423, FSt. 1999 Rn. 87 und
Metzner, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in der
Bauleitplanung, KommP 1998, 163); es dürfen aber nur
Rahmenfestlegungen betroffen sein, die einen verbleibenden
Planungsspielraum von substanziellem Gewicht belassen und ge-
nügend Alternativen zur Abwägung der konkreten Belange offen
halten (BayVGH, BayVBl. 2006, 405.)“
(s. Widtmann/Grasser/Glaser BayGO Art. 18a Rn. 9).
Die Stellungnahmen der Rechtaufsichtsbehörde liegen per E-Mail
vom 19.04.2018 und 07.06.2018 vor:

Die Rechtsaufsichtsbehörde war zunächst von einer Unzulässigkeit
des Bürgerbegehrens ausgegangen (E-Mail vom 19.04.2018). Mit
E-Mail vom 07.06.2018 wurde nun aber diese Rechtauffassung
revidiert.

Zusammenfassung/Beschlussempfehlung:
Das Bürgerbegehren vom 15.05.2018 erfüllt sowohl die formellen
als auch die materiellen Voraussetzungen. Seitens der kommunalen
Rechtsaufsicht und der Verwaltung wird vorgeschlagen, das
Bürgerbegehren zum B-Plan Eselshaide II für zulässig zu erklä-
ren.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, das Bürgerbegehren zum
Bebauungsplan „Eselshaide II“ vom 15.05.2018 als zulässig zu
erklären. 
Abstimmungsergebnis: 14 : 0 angenommen

TOP 2
Bürgerbegehren zum Bebauungsplan Nußbuckfeld II  "Wohn-
und Lebensqualität erhalten"; Entscheidung über Zulässigkeit

Sachverhalt:
Stellungnahme der Verwaltung zu dem am 15.05.2018 eingereich-
ten Bürgerbegehren „Wohn- und Lebensqualität im Nußbuckfeld
erhalten!“

Nach Art. 18a Abs. 8 Satz 1 GO entscheidet der Gemeinderat un-
verzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Einreichung
des Bürgerbegehrens über dessen Zulässigkeit.

Hinsichtlich der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens werden seitens
der Verwaltung deshalb die formellen und materiellen
Voraussetzungen geprüft:

A) Formelle Voraussetzungen
Die formellen Voraussetzungen für die Durchführung eines
Bürgerbegehrens/Bürgerentscheides, welches von Seiten der
Gemeindebürger initiiert wird, sind in den Art. 18a Abs. 4–6 GO
enthalten.

1. schriftlicher Antrag
Zunächst bedarf es eines schriftlichen (wird aus dem Erfordernis
der Begründung geschlossen) Antrags, der bei der Gemeinde ein-
zureichen ist. Die persönliche Einreichung ist dabei nicht erforder-
lich.

Es liegt ein schriftlicher Antrag vom 15.05.2018 vor.

2. Kennzeichnung als Bürgerbegehren
Bürgerbegehren müssen als solche klar gekennzeichnet sein, d.

h. der Antrag zur Durchführung eines Bürgerentscheids muss durch
die entsprechende Gestaltung der Unterschriftenliste erkennbar
vom Willen der Unterzeichner getragen werden. Der Unterzeichner
muss auf den ersten Blick erkennen können, dass er mit seiner
Unterschrift ein Bürgerbegehren unterstützt, welches weitreichende
Bedeutung für die weitere Entwicklung in seiner Gemeinde haben
kann.
Das eingereichte Bürgerbegehren erfüllt die Voraussetzung einer
klaren Kennzeichnung als Bürgerbegehren. 

3. Vertretungsberechtigte Personen
Das Bürgerbegehren muss selbst bis zu drei Personen als Vertreter
benennen, wobei dabei ebenfalls das Hinzufügen von weiteren
Stellvertretern unter Kennzeichnung deren Reihenfolge zulässig
– wenngleich nicht notwendig – ist. Die Vertreter auf der
Unterschriftenliste selbst müssen nicht Gemeindeangehörige sein.
Die Vertretereigenschaft entfällt somit nicht, wenn der Vertreter im
Verlaufe des Verfahrens aus dem Gebiet der Gemeinde wegzieht
und deshalb kein Gemeindebürger im Sinne des Art. 15 Abs. 2
BayGO mehr ist. Wie sich aus dem Wortlaut des Art. 18a Abs. 4
BayGO ebenfalls ergibt, müssen lediglich »bis zu« drei Vertreter
benannt werden. Somit können zwar nicht mehr als drei, allerdings
weniger als drei vertretungsberechtigte Personen auf den
Unterschriftenlisten angegeben werden.

Auf dem Bürgerbegehren sind drei natürliche Personen, alle wohn-
haft in Möhrendorf, aufgeführt. Somit ist auch diese Voraussetzung
gegeben.

4. Unterschriftenquorum muss erfüllt sein
Ein Bürgerbegehren muss in Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern
von mindestens 10 % der (wahlberechtigten) Gemeindebürger un-
terzeichnet sein (Art.18a Abs. 6 GO).

Nach Prüfung der Unterschriften durch das Einwohnermeldeamt
konnte festgestellt werden, dass 493 Gemeindebürger unterschrie-
ben haben.

Die nach Art. 18a Abs. 6 GO erforderliche Mindestzahl von 10 %
aller wahlberechtigten Gemeindebürger (3.779 x 10 % = 378) wurde
damit deutlich überschritten.

5. Klarheit der Fragestellung (mit „Ja oder Nein“ zu beantworten;
Koppelungsverbot)
Die Fragestellung „Sind Sie dafür, dass im neuen Bebauungsplan
Nußbuckfeld II Firsthöhen von mehr als 9 m grundsätzlich verboten
werden?“ ist klar mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten. Die Frage
ist auch nicht mit einer anderen Frage gekoppelt.

6. Begründung
Keine hohen Anforderungen sind an die erforderliche Begründung
des Bürgerbegehrens zu stellen. Da es sich regelmäßig um einen
Laienantrag handeln dürfte, muss lediglich erkennbar sein, aus
welchen Gründen sich die Unterzeichner für oder gegen ein be-
stimmtes Vorhaben wenden.
Ein Finanzierungsvorschlag für das Begehren ist in Bayern nicht
verlangt.

Eine Begründung ist enthalten und genügt den Anforderungen.

B) Materielle Voraussetzungen
Die materiellen Anforderungen für die Zulassung eines
Bürgerbegehrens finden sich in Art. 18a Abs. 1 und Art. 18a Abs.
3 GO. Daneben bestehen ungeschriebene materielle
Voraussetzungen. Daneben sind weitere Gegenstände für ein
Bürgerbegehren ausgeschlossen. Schließlich darf ein
Bürgerbegehren nicht auf ein rechts- oder gesetzwidriges Ziel ge-
richtet sein. 
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1. Eigener Wirkungskreis
Zunächst können die Gemeindebürger nach Art. 18a Abs. 1 GO
nur über Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (Art. 7,
57 GO, Art. 83 Abs. 1 BV) ein Bürgerbegehren initiieren. Damit be-
schränkt sich die Mitbestimmung des Bürgers auf Angelegenheiten
kommunaler Selbstverwaltung.

Das Thema bauliche Entwicklung, Bauleitplanung und einzelne
Festsetzungen sind thematisch dem eigenen Wirkungskreis zu-
zuordnen.

2. Negativkatalog des Art. 18a Abs. 3
Weiter gilt es den Negativkatalog des Art. 18a Abs. 3 GO zu be-
achten. Damit sind insbesondere Bürgerbegehren ausgeschlossen
in Angelegenheiten, die dem ersten Bürgermeister kraft Gesetzes
obliegen (Art. 37 Abs. 1, Abs. 3 GO), über Fragen der inneren
Organisation der Gemeinde und über die Haushaltssatzung (Art.
63 GO). 

Aus unserer Sicht wurde der Negativkatalog des Art. 18a Abs. 3
der GO beachtet. Weder handelt es sich um Fragen der inneren
Organisation oder zur Haushaltssatzung, noch werden die
Angelegenheiten des 1. Bürgermeisters berührt.

3. Ein Bürgerbegehren darf nicht auf ein rechts- oder gesetzwidriges
Ziel gerichtet sein
Da der bayerische Gesetzgeber die Bauleitplanung nicht in den
Ausschlusskatalog des Art 18 a Abs. 3 GO integriert hat, sind
Bürgerbegehren, die Bauleitplanung zum Inhalt haben, differenziert
zu betrachten. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern
sind Themen der Bauleitplanung in Bayern auch einem
Bürgerbegehren grundsätzlich zugänglich. 

Im Gegensatz zum 1. Bürgerbegehren vom März beschränkt sich
das neue Bürgerbegehren mit der Forderung von einer maximalen
Firsthöhe von 9,00 Metern auf Rahmenfestlegung, so dass auch
unter Berücksichtigung des Bürgerbegehrens den Erfordernissen
des Abwägungsgebots noch voll Rechnung getragen werden kann
(vgl. auch BayVGH, NVwZ 1998, 423, FSt. 1999 Rn. 87 und
Metzner, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in der
Bauleitplanung, KommP 1998, 163); es dürfen aber nur
Rahmenfestlegungen betroffen sein, die einen verbleibenden
Planungsspielraum von substanziellem Gewicht belassen und ge-
nügend Alternativen zur Abwägung der konkreten Belange offen
halten (BayVGH, BayVBl. 2006, 405.)“
(s. Widtmann/Grasser/Glaser BayGO Art. 18a Rn. 9).

Die Stellungnahmen der Rechtaufsichtsbehörde liegen per E-Mail
vom 19.04.2018 und 07.06.2018 vor:

Die Rechtsaufsichtsbehörde war zunächst von einer Unzulässigkeit
des Bürgerbegehrens ausgegangen (E-Mail vom 19.04.2018). Mit
E-Mail vom 07.06.2018 wurde nun aber diese Rechtauffassung
revidiert.

Zusammenfassung/Beschlussempfehlung:
Das Bürgerbegehren vom 15.05.2018 erfüllt sowohl die formellen
als auch die materiellen Voraussetzungen. Seitens der kommunalen
Rechtsaufsicht und der Verwaltung wird vorgeschlagen, das
Bürgerbegehren zum B-Plan Nußbuckfeld II für zulässig zu erklären.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, das Bürgerbegehren zum
Bebauungsplan „Nußbuckfeld II“ vom 15.05.2018 als zulässig zu
erklären. 
Abstimmungsergebnis: 14 : 0 angenommen

Nächste Gemeinderatssitzung:
Dienstag, 25.09.2018

Aus dem Veranstaltungskalender
August 2018

07.08.2018 Seniorenbeirat 
     Monatliches Treffen: Denken und Konzentrieren
08. 08.2018 Seniorenbeirat 
     Seniorensprechstunde
12. 08.2018 RC 04 Möhrendorf 
     Radtour
16.08.2018 Die Jungen Alten 
     Veranstaltung
18.08.2018 bis Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Laurentius
27.08.2018 Teenager-Freizeit am Lago Maggiore 
22. 08.2018 Verein Zufriedenheit Oberndorf (VZO) 
     Bierkellerfahrt
25. 08.2018 Kleintierzuchtverein Möhrendorf/Bubenreuth 
     Sommerfest
26.08.2018 Kleintierzuchtverein Möhrendorf/Bubenreuth 
     Sommerfest

Seniorenfahrdienst
Der Seniorenbeirat freut sich, den Möhrendorfer Senioren eine
Fahrgelegenheit zu unserem Versorgungszentrum (z. B. REWE,
Post, Apotheke usw.) in der Kleinseebacher Straße anbieten zu
können.
Jeden Freitagnachmittag, ausgenommen an Feiertagen, fährt Sie
ein Mitglied des Seniorenbeirats zum Versorgungszentrum. Die
Zustiegsstellen sind die offiziellen Haltestellen des ÖPNV Linie
254 der Fa. Vogel.

Fahrplan:
Kleinseebach - Heideweg 13.30 Uhr
Kleinseebach - Kellergasse 13.31 Uhr
Kleinseebach – Mitte 13.32 Uhr
Kleinseebach – Hofgartenweg 13.33 Uhr
Kleinseebach – Neue Straße 13.34 Uhr
Möhrendorf – An der Marter 13.35 Uhr
Möhrendorf – Frankenstraße 13.36 Uhr
Möhrendorf – Meisenweg 13.37 Uhr
Möhrendorf – Büchenbacher Weg 13.38 Uhr
Möhrendorf – Erlanger Straße 13.39 Uhr
Möhrendorf – Mitte 13.40 Uhr
REWE 13.41 Uhr

Ca. 1 Stunde später, nach Ihrem Einkauf oder sonstigen
Besorgungen, werden Sie direkt vom Parkplatz REWE nach Hause
gefahren. Dieser Service des Seniorenbeirats ist kostenlos.
Noch Fragen? Bitte rufen Sie  Herrn Dr. F. Franke (Tel. 09133/4842)
dazu an.

Veranstaltungen/
Vereinsnachrichten
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Seniorenlieferservice REWE

Mit dem örtlichen REWE-Markt wurde ein Lieferservice für die
Möhrendorfer Senioren vereinbart.

Die Bestellung hat jeweils bis Samstag 18 Uhr unter Tel.
09131/482151 zu erfolgen. Auslieferung ist dann der Dienstagmittag
zwischen 11 und 14 Uhr.

Monatliche Treffen:
Denken und Konzentrieren

Am 07.08.2018 von 9.30 – 10.30 Uhr findet im Rathaus im kleinen
Gruppenraum (Untergeschoss) wieder ein kostenloses
Konzentrations- und Gedächtnistraining für jedermann statt. Die
Teilnahme ist unverbindlich. Bitte Schreibzeug und Papier mitbrin-
gen.

Seniorensprechstunde
Die nächste Seniorensprechstunde, in der Sie Ihre Wünsche und
Anregungen vorbringen können, findet am 08.08.2018 von 10 –
11 Uhr im Rathaus statt. 

Kontakt: Herr Dr. F. Franke (Tel. 09133/4842) 

Schnupper-Workshop

Ich plane eine neue Gruppe in Möhrendorf, die sich durchs Tanzen
fit halten möchte. Deshalb lade ich alle Interessierten (zwischen
20 und 30 Jahre) vorab zu einem Schnupper-Workshop ein, die
sich schon einmal ausprobieren möchten. Bei Fragen könnt ihr
euch gerne an mich wenden. 0176/76032751 bzw.
antje.scheller@gmx.de.

Tänzerische Grüße
Antje

Das monatliche AWO-Café findet im August nicht statt.

Veranstaltungen im August 2018

Donnerstag, 02.08.2018
Grillfest der Seniorengruppe im Haus Egerland
in Hiltpoltstein-Almos
Treffpunkt: ab 11.00 Uhr im Haus Egerland

Samstag 11.08.2018
Tageswanderung in der Fränkischen Schweiz
(Ziel wird noch festgelegt)
Treffpunkt: 09.00 Uhr Mehrzweck-/Turnhalle Bubenreuth

Die Geschäftsstelle der Sektion befindet sich im Bauhof 
Bubenreuth (Am Bauhof 1 b) und ist jeweils Donnerstags, 
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet (nicht im August 2018)

Mitgliederversammlung

hiermit laden wir alle Mitglieder und interessierten Mitbürger und
Mitbürgerinnen zu unserer Mitgliederversammlung ein.

Termin: Freitag, den 17.08.2018, um 19.30 Uhr im
Feuerwehrhaus Kleinseebach

Tagesordnung:
1.  Satzungsänderung
2.  Sonstiges

Wünsche und Anträge nehmen wir gerne entgegen (mail: 
rosi.kiepfer@gmail.com). 

Vielen Dank für Ihr Kommen.

komm. Geschäftsführung
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Workshop zum Thema 
„Meine Bewerbungsmappe“

Du möchtest Dich in Kürze um eine Ausbildung, einen Studien-
oder Arbeitsplatz, etc. bewerben. Du stellst Dir die Frage „Wie führt
meine Bewerbung zum Erfolg? Muss ich eine Bewerbungsmappe
erstellen oder darf ich mich online bewerben?“

In unserem Workshop am Montag, den 24. September 2018 von
18.00 bis 20.00 Uhr werden wir alle diese Fragen erörtern und
Hinweise geben worauf Du bei Deinem Bewerbungsprozess gezielt
achten solltest. Zum Workshop bitte Deine aktuelle Bewerbung
mit Lebenslauf als „Entwurf“ mitbringen!

Der Workshop ist kostenlos und wird von unserer ehemaligen FW-
Gemeinderätin Margit Krämer, Fachkraft für Recruiting und
Assessment, durchgeführt. Da die Plätze begrenzt sind, ist Deine
Anmeldung bis spätestens 10. September die Voraussetzung
zur Teilnahme. 

Weitere Informationen findest Du auf der Anmeldeseite unter
www.fw-moehrendorf.de

Monatstreffen

Am Sonntag, den 5. August um 20 Uhr treffen sich der
Möhrendorfer Ortsverein von Bündnis 90/Die Grünen und das
Grüne Bürgerforum Möhrendorf in der Gemeindescheune, bei
schönem Wetter am Schlossangerrad.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und ein Gespräch in entspannter
Ferienstimmung.

Vorankündigung: Mobile Apfelpresse

Die mobile Apfelpresse kommt dieses Jahr am Freitag, den 19.
Oktober um 8 Uhr nach Möhrendorf.

Anmeldungen, möglichst mit geschätztem Obstgewicht, bitte ab
5. Oktober unter 09131/46622 oder familiekreiner@gmx.de

Wir wünschen allen einen sonnigen Sommer und eine erholsame
Ferienzeit.

Grünes Bürgerforum – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Möhrendorf/Kleinseebach, www.gruene-moehrendorf.de
gruenes-buergerforum-moehrendorf@gmx.de
Eva Hammer, Tel.: 09131/47658

Monatsversammlung

Der KTZV Möhrendorf-Bubenreuth lädt am 03.08.2018 um 19.00
Uhr zu seiner Monatsversammlung in der   Dechsendorfer Str. 1
herzlich ein.

Die Vorstandschaft 

Einladung zum Sommerfest

am 25.08. ab 16.00 Uhr Kesselfleischessen
am 26.08. ab 14.00 Uhr Kaffee und selbst gebackene Kuchen,
gegrillter Fisch, Bratwürste u.v.m

Auf euer kommen freut sich der
Kleintierzuchtverein Möhrendorf-Bubenreuth

Besuch des Fränkischen Schweiz-
Museums in  Tüchersfeld

mit Führung durch die Ausstellung Franken und Böhmen im
Dreißigjährigen Krieg am 04.08.2018.

Die Eintrittsgebühr beläuft sich auf 3.- Euro.

Abfahrt und Bildung von Fahrgemeinschaften an der Grundschule
Möhrendorf um 9:15 Uhr

Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl bitte ich um Anmeldung
an: rainer.frisch@kanzleifrisch.de oder 09131/97376 99

Kursangebote für kleine Naturforscher
(2. bis 4. Klasse)

Natur erleben und erforschen - Naturphänomenen auf der
Spur mit Dipl. Biol. Katharina Fittkau und Dipl. Geol. Marijke
Götz

Unser Jahresprogramm startet im Oktober. Auch der Anschlusskurs
an dieses Kursjahr beginnt dann.
Einmal im Monat wollen wir zusammen in die spannende Welt der
Natur(-Wissenschaften) eintauchen. Im Lauf der Jahreszeiten wer-
den wir viele unterschiedliche Pflanzen und Tiere und deren Spuren
beobachten.

Ein Ausschnitt aus unserem Kursprogramm:

- Der Biber und sein Lebensraum
- Wildbienen
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- Experimente rund um das Thema Vögel
- Störche
- Experimente mit Eis und Schnee
- Wasserorganismen
- Experimente zu Biologie und Geologie

Wir treffen uns einmal im Monat von Oktober bis Juli (kein Kurs im
Dezember und Januar). Wir treffen uns wahlweise innen
(Experimente) oder an ausgewählten Plätzen in der Natur.

Folgende Kurse werden angeboten:

Montag 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Kurs 1)
Dienstag 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Kurs 2)
Samstag 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Kurs 3)

Die Kosten für die 8 Kurseinheiten (je 120 min) betragen 110 Euro
(Materialkosten inklusive). Maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe:
10 Kinder.

Beobachtungslupen, Insektensauger, Fangnetze, Ferngläser,
Mikroskope usw. stehen allen zur Verfügung.

Kinder, die Interesse haben, können sich bei Katharina Fittkau
(09131/6876167, k.fittkau@me.com) oder Marijke Götz
(09133/602771, marijkegoetz@web.de) informieren oder anmel-
den. 

Bitte geben Sie Ihren Wunschkurs an. Platzvergabe erfolgt in der
Reihenfolge der Anmeldungen. 

Wir freuen uns auf ein entdeckungsreiches Kursjahr!

Marijke Götz und Katharina Fittkau

Treffpunkt am Kanal unter der „Blauen Brücke“, Kleinseebacher
Seite.
- Walker/Nordic Walker: Montags und mittwochs 18:00 Uhr. 
- Läufer:                Samstags 8:00 Uhr. 

Treffpunkt am Zugang von der Schulstraße zum Kanal (nahe der
Schule). 
- Walker/Nordic Walker:  Freitags 8:00 Uhr.

Wir freuen uns über Neu- und Wiedereinsteiger! Kommt einfach
vorbei, wenn ihr Interesse habt oder meldet euch bei den unten
angegebenen Kontakten.

Samstagmorgens laufen wir immer eine große Runde durch den
Wald; daher sollten Samstagmorgen-Läufer 10 km ohne
Unterbrechung laufen können. 

Fragen zum Laufen:
Uwe Hehn, Tel. 09131/450601, Mail Uwe.Hehn@web.de
Fragen zum (Nordic) Walking:
Christina Schistowski, Tel. 09131/44470, christina.schistowski@ar-
cor.de

Halbtagesausflug mit dem Fahrrad

Der RC 04 Möhrendorf e.V. mit Sängerabteilung lädt hiermit alle
interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger, Vereinsmitglieder und
solche, die es noch werden wollen aus Möhrendorf und weiter
Umgebung, herzlich ein zu unserem alljährlichen Halbtagesausflug
mit dem Fahrrad. 

Diese Fahrt steht absolut Allen offen, die einfach eine schöne ent-
spannte Ausflugsfahrt mit dem eigenen Fahrrad unternehmen
möchten. 

Neue Kontakte lassen sich knüpfen, Essen und Trinken vom
Besten. Gaudi, Freude und gute Laune ist Programm. Das ist es,
was auf Sie wartet. Die Teilnahme ist kostenlos und geschieht auf
eigene Gefahr. Bringen Sie Ihre Freunde und Bekannten mit oder
Ihre ganze Familie!

Wir fahren gemütlich durch unsere herrliche fränkische Landschaft
zum Weppersdorfer Keller zur Einkehr und gemütlichem
Beisammensein. Ein herrlicher Sonntagsausflug!

Am Sonntag, den 12. August 2018 treffen wir uns am Unteren
Dorfplatz in Möhrendorf (gegenüber quasi vom Hexenbäck). Die
gemeinsame Abfahrt ist um 11.00 Uhr.

Kommen Sie einfach zum Treffpunkt und fahren mit. Einfach so.
Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Wir freuen uns auf Sie!

Vereinsausflug

Diesmal nach Ebrach mit der Zisterzienserabtei, dem
Baumwipfelpfad, gemütlichem Beisammensein und Einkehr bei
bester Kost und Eigenbauweinen, lädt Sie der RC04 Möhrendorf
e.V. mit Sängerabteilung ganz herzlich ein!

Fahren Sie einfach mit und gönnen Sie sich einen ungewöhnlichen,
schönen, informativen und kulinarischen Samstagabend in einer
der schönsten Gegenden des Steigerwalds.

Geselligkeit, Gemütlichkeit , Kultur und Genuss. All das wird ge-
boten. Vielleicht singen wir Ihnen sogar bei der Einkehr was vor
oder in der Klosterabtei oder Sie singen mit (ist kein Muss!). Auf
jeden Fall ist die Gaudi garantiert. Kommen Sie einfach mit zu
einem Höhepunkt der Ausflüge!

Am Samstag, den 29. September 2018 fahren wir um 12.15
Uhr los, nach Ebrach. 

Treffpunkt ist der Untere Dorfplatz in Möhrendorf.
Achtung! Zu dieser Fahrt müssen Sie sich anmelden.

In Ebrach, dort in die Zisterzienser Abtei wartet eine Führung durch
die Klosterkirche mit ihrer berühmten Fensterrosette und der präch-
tigen Ausstattung, gleich einer Wallfahrtskirche. Das Kloster Ebrach
war früher sehr bedeutend und ist kulturhistorisch überaus inte-
ressant. Von den Orgelkonzerten dort haben Sie sicher schon ge-
hört. Und die Gefängnisinsassen nahe bei, auch. Denn da ist auch
ein Gefängnis! 
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Aber keine Angst, wir nehmen Sie wieder mit. Ehrlich! Dann geht’s
zum Baumwipfelpfad und dann zur Einkehr in einem gemütlichen
fränkischen Gasthaus. Dort können Sie Eigenbauweine probieren
und vieles mehr. 

Das genaue Programm entnehmen Sie bitte unserer Homepage
im Internet (www.rc04.org) oder erhalten von uns einen Ausdruck
des Programms.

Im Fahrtpreis von p. P. 21,- Euro enthalten ist die Omnibusfahrt,
die Führung in der Klosterkirche, das ein- oder andere Highlight
und der Eintritt in den Baumwipfelpfad.

Anmeldungen gerne per Email an gelomdf@t-online.de oder bei
jedem unserer Vorstände. Einfach ansprechen. Dort erhalten Sie
gerne auch weitere Informationen. Jeder kann mitfahren und die
Teilnahme ist nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebunden. Aber 
natürlich freuen wir uns, wenn Sie Mitglied bei uns werden.

Auf einen wunderschönen Ausflug mit Ihnen! 

Ihr Dieter Linsner, 1. Vorstand

Bierkellerfahrt

Am Mittwoch, den 22. August wird der Verein Zufriedenheit
Oberndorf wieder die traditionelle Bierkellerfahrt durchführen. 

Abfahrt mit dem Bus ab Möhrendorf (Unterer Dorfplatz) um 17.00
Uhr, ab Kleinseebach Ortsmitte ca. um 17.05 Uhr; 
Rückkehr ca. 22.30 Uhr. 

Rückfragen bitte an Hans Joachim Weis, Tel. 09131/41710 
oder  Heinz Hahn, Tel. 09131/46481. 

Im Namen des Vorstandes des Vereins Zufriedenheit Oberndorf (VZO)
Hans Joachim Weis

Sonntagsgottesdienste:
Sa.,   18.30 Uhr St. Josef, Baiersdorf (Vorabendmesse)
So.,     9.30 Uhr St. Josef, Baiersdorf
So.,     9.30 Uhr Maria Heimsuchung, Bubenreuth
So.,   11.00 Uhr St. Elisabeth, Möhrendorf
Ausnahme: an jedem 1. Sonntag im Monat
Möhrendorf um 9.30 Uhr, Bubenreuth um 11.00 Uhr

Sonntag 05.08.  18. Sonntag im Jahreskreis
9.30 Uhr Gottesdienst (EF) in St. Elisabeth

Kirchliche Nachrichten

11.00 Uhr Gottesdienst (EF) in Maria Heimsuchung, 
     Bubenreuth

Sonntag 12.08.  19. Sonntag im Jahreskreis
9.30 Uhr Gottesdienst (EF) in Maria Heimsuchung, 
     Bubenreuth 
11.00 Uhr Gottesdienst (WGF) in St. Elisabeth

Sonntag 19.08.  20. Sonntag im Jahreskreis
9.30 Uhr Gottesdienst (EF) in Maria Heimsuchung, 
     Bubenreuth 
11.00 Uhr Gottesdienst (EF) in St. Elisabeth

Sonntag 26.08.  21. Sonntag im Jahreskreis
9.30 Uhr Gottesdienst (EF) in Maria Heimsuchung, 
     Bubenreuth 
11.00 Uhr Gottesdienst (WGF) in St. Elisabeth

Kontakte:
Pfarrbüro St. Elisabeth, 91096 Möhrendorf, Fichtelweg 17
Tel. 09131/46811,  Di. + Mi.: 9 - 12 Uhr;  Fr.: 14 - 17 Uhr
Internet: www.st-elisabeth-moehrendorf.de
Kindertagesstätte St. Elisabeth, Amselweg 28
Tel. 09131/45448,  www.kath-kita.moehrendorf.de 

Pfarramt Maria Heimsuchung, Bubenreuth, Tel. 09131/24550
Mo. – Fr..:9.30 - 11.30 Uhr; Mi. + Do.: 15 - 17 Uhr
Pfarramt St. Josef, Baiersdorf, Tel. 09133/2334

Montag 20.08.
11.45 Uhr Die Jungen Alten 
     Fahrt zu den Luisenburg – Festspielen
Busabfahrt um 12.00 Uhr von der Kirche St. Elisabeth

Information der
Immissionsschutzbehörde am

Landratsamt Erlangen-Höchstadt

Meldepflicht für Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und
Nassabscheider nach der 42. BImschV

Überall, wo warmes Wasser gespeichert wird, lauern Legionellen.
Schwere Lungenentzündungen können die Folge sein.

Um die Gefahr solcher Legionellen-Ausbrüche zu minimieren, hat
die Bundesregierung zum 20.08.2017 die 42. BImSchV erlassen

Sonstige Veranstaltungen



Bei der Kinderfreizeit werden viele kreative Angebote rund um das
Thema Piraten angeboten, damit die Meute gut ausgestattet ist
und das Trubachtal erobern kann. Ein Ausflug in die schöne
Fränkische Schweiz steht auch auf dem Programm. Wohin es ge-
hen wird erfahren die Piratinnen und Piraten noch rechtzeitig. Für
viel Spaß und ein unvergessliches Abenteuer ist auf jeden Fall ge-
sorgt. 

Die Anmeldung ist beim Kreisjugendring möglich. Jetzt schnell an-
melden und Plätze sichern!

Dienststelle Herzogenaurach Dienststelle Höchstadt

Eichelmühlgasse 22A Große Bauerngasse 1
91074 Herzogenaurach 91315 Höchstadt a. d. Aisch
Tel.: 09131/6 251286 Tel.: 09131/6251287

Termine nur nach telefonischer Vereinbarung!

-----------------------------

Energiewende ER(H)langen e.V.

Einladung zur Exkursion ins Bayerische
Voralpenland zur „Energiewende Oberland“

der Energiewende ER(H)langen e.V. lädt im Rahmen der
Klimaschutzwoche ER/ERH 2018 am Samstag, den 29.
September 2018 zu einer Exkursionsfahrt zur „Energiewende
Oberland“ nach Benediktbeuern, Großweil und Holzkirchen ein. 

Die Region Oberland mit den Landkreisen Bad Tölz-
Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim-
Schongau hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 unabhängig von fos-
silen Energieträgern zu werden und damit eine Vorreiterrolle im
Klima- und Ressourcenschutz einzunehmen. 

Die Bürgerstiftung „Energiewende Oberland“ ist ein wesentlicher
Treiber der Klimaschutz-Aktivitäten in dieser Region. Alle vier
Landkreise, über 80 Gemeinden und über 160 weitere
Organisationen, Firmen und Privatpersonen sind Mitglieder der
Stiftung. Die Stiftung hat seither eine Vielzahl von Projekten und
Veranstaltungen umgesetzt und organisiert. Dabei wird neben dem
Einsatz erneuerbarer Energien für Strom und Wärmeerzeugung
sowie nachhaltige Mobiliät ein besonderes Gewicht auf die effiziente
Energienutzung und Energieeinsparung durch intelligente
Verwendung der Energie gelegt.

Wir wollen uns von den Erfahrungen und Erfolgsfaktoren der
Bürgerstiftung berichten und inspirieren lassen sowie einige inte-
ressante Projekte im Bereich Altbausanierung, Geothermie,
Schachtwasserkraftwerke, E-Carsharing besichtigen;

Das detaillierte Programm sowie Infos über Kosten und Anmeldung
gibt es unter: www.Energiewende-ERHlangen.de/Oberland

Wir freuen uns auf zahlreiches Interesse und eine interessante
Exkursion!
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und die bessere Überwachung von Verdunstungskühlanlagen,
Kühltürmen und Nassabscheider angeordnet. Dabei handelt
es sich um Anlagen, in denen Wasser verrieselt oder versprüht
wird oder anderweitig in Kontakt mit der Atmosphäre kommen
kann. 

Bis zum 20.08.2018 sind Bestandsanlagen der Immissionsschutz-
behörde zu melden. Neuanlagen sind bis spätestens einen Monat
nach Erstbefüllung der Anlage mit Nutzwasser der Behörde anzu-
zeigen.In einer länderübergreifenden Kooperation wurde für die
Erfüllung der mit der Verordnung verbundenen Anzeige- und
Informationspflichten die Webanwendung KaVKA-42.BV entwickelt.
Sie ermöglicht ab dem 20.07.2018 die Übermittlung der entspre-
chenden Angaben über die Webseite www.kavka.bund.de.

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz (StMUV) hat mit Schreiben vom 05.07.2018
weitere Hinweise zur Meldeverpflichtung gegeben und mitgeteilt,
dass das Land Bayern mittels Allgemeinverfügung entsprechend
§ 17 der Verordnung festlegen wird, dass alle Betreiber diesen
elektronischen Weg für die Anzeige- und Informationspflichten nut-
zen müssen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wird im Bay.
Staatsanzeiger veröffentlicht werden. 

Das ministerielle Schreiben vom 05.07.2018 ist auf der Homepage
des Landratsamtes unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/bu-
ergerservice/a-bis-z/immissionsschutz/eingestellt.

AKTIVSENIOREN TEILEN IHR WISSEN

Ehrenamtliche geben Existenzgründern und Unternehmern
Gratis-Tipps

Einen Beratungstag für Existenzgründer und Unternehmer bieten
die AKTIVSENIOREN BAYERN am Montag, 6. August 2018 von
14 bis 17 Uhr bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Erlangen an.
In der Nägelsbachstr. 40 stellen die lebens- und berufserfahrenen
Experten freiwillig, ehrenamtlich und honorarfrei ihre Dienste zur
Verfügung. Die AKTIVSENIOREN sind als gemeinnützig anerkannt,
ihr Spektrum ist breit: Es reicht von Außenhandels-Angelegenheiten
sowie Planungs- und Finanzierungsfragen über Rechnungswesen,
Organisation, Planung und Vertrieb bis hin zu Absatz, Marketing
und Design, sowie Existenzgründung (Businessplan) und Existenz-
Erhaltung.

Die AKTIVSENIOREN leisten allerdings keine Rechts- und
Steuerberatung, sondern geben aus ihrer Erfahrung und der daraus
resultierenden Sichtweise kritische und konstruktive Hinweise.

Termine können vorab vereinbart werden unter Tel. 09131 / 86-
2556 bei Herrn Harald Bretting, Leiter des Referats
Wirtschaftsförderung bei der Stadt Erlangen. Dort gibt es auch wei-
tere Informationen.

Freie Plätze bei der Piratenwoche

Piratinnen und Piraten im Alter von 8 - 12 Jahren aufgepasst! Der
Kreisjugendring fährt  vom 27. bis 31. August nach Obertrubach. 
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Kontakt
Energiewende ER(H)langen e. V., 
Stefan Jessenberger (1. Vorsitzender), 
info@Energiewende-ERHlangen.de, 09131/126884

-----------------------------

775 Jahre Bubenreuth 
Jubiläumslauf 2018 - Komm, lauf mit!!!

Jubiläumslauf  7,75 Kilometer rund um und durch Bubenreuth
Für Läufer und Nordic Walker
Startgebühr 7,75€/Teilnehmer

Mini-Jubilauf  775 Meter rund ums Sport-/Schulgelände
Startgebühr 3,00€/Teilnehmer

Termin: 29.09.2018 ab 14 Uhr

Treffpunkt:
Sportgaststätte „Zum Franken“ Frankenstraße 49, Bubenreuth
Beim 7,75Km-Lauf erhalten die jeweils ersten drei Finisher jeder
Altersklasse einen Preis!

Die Teilnehmer des Mini-Jubilaufes erhalten alle eine Belohnung.
Anmeldung ist dringend erforderlich, da begrenzte Teilnehmerzahl!
(Anmeldeschluss: 31.08.2018)

Weitere Infos und Anmeldekarten in vielen Bubenreuther
Geschäften, unter www.bubenreuth.de und 
www.sv-bubenreuth.de

-----------------------------

SC Gremsdorf - Gemeinde Gremsdorf
Gremsdorf bewegt sich wieder 

3. Gremsdorfer Kerwalauf 2018 am 1. September 2018

Die dritte Ausführung des Gremsdorfer Kerwalaufs steht voller
Erwartung in den Startlöchern. Die Planungen dafür laufen. Der
Bürgermeister Norbert Walter, der Vereinsvorstand Erich Geyer
und die Organisatoren freuen sich riesig drauf. Mittlerweile hat sich
der Lauf doch als fester Bestandteil der Kirchweih etabliert.

Folgende Läufe werden wieder angeboten:
Neu ist dabei die Kinderlauf-Wertung der U8 über die Runde von
1,9km.
     
Lauf Strecke Startzeit Runden
Jugend U16 / Kinder U14 3,8 km 9:30 Uhr 2
Hobbylauf 3,8 km 9:30 Uhr 2
Nordic Walking 5,7 km 9:35 Uhr 3
Kinder U12 / U10 / U8 1,9 km            10:30 Uhr 1
Bambinilauf 450 m              11:00 Uhr kleine
Hauptlauf / Jugend U18/U20    7,5 km            11:15 Uhr 4

Der Zeitplan für die Veranstaltung wurde gegenüber dem Vorjahr
noch mal optimiert, sodass alle Läufe jetzt ½ Stunde früher anfan-
gen. Somit kann der anschließende Kerwabetrieb unverzögert
pünktlich ab 14 Uhr starten. Da diesmal die Feuerwehr der
Ausrichter der Kerwa ist, kommt diese Zeitverschiebung auch der

Streckenabsicherung aus der örtlichen Feuerwehr zu gute. Auch
für die Zuschauer und Kerwabesucher wird das von Vorteil sein.

Das Anmeldeportal ist bereits seit einigen Monaten geöffnet und
ist unter der neuen Internetseite www.kerwalauf-gremsdorf.de zu
finden. Dort sind die einzelnen Läufe zur Auswahl aufgelistet.

Alle aus der Gemeinde und dem nahen sowie fernen Umkreis, die
sich hierbei sportlich betätigen wollen, sind wieder herzlich einge-
laden mitzumachen. Für die Zuschauer wird es wieder ein interes-
santes sportliches Highlight an diesem Tag. Insbesondere der
Bambinilauf wird eine schöne Gelegenheit die Leistung der Kinder
zu bewundern. Seit Anfang Juni findet dafür im Zweiwochen-
Rhythmus in Zusammenarbeit mit dem Kinderparadies Gremsdorf
unter der Leitung von Hans-Peter Schneider (Leitung Organisation)
wieder das Lauftraining für den „Läufernachwuchs“ statt. 50-60
Kinder werden hier wieder an der Startlinie stehen. 

Bambinis bekommen wieder alle Medaillen und Urkunden für ihre
Teilnahme. Schöne Pokale, tolle Sachpreise sowie Urkunden wer-
den für die 3 Erstplatzierten der Altersklassen aller Läufe durch
den Bürgermeister und Vereinsvorstand bei der Siegerehrung über-
reicht. Beim Hauptlauf werden die 5 schnellsten Teilnehmer oder
Teilnehmerinnen einer Gruppe/Firma/Verein mit
Mannschaftspreisen geehrt. Ein  Sonderpreis erwartet den/die teil-
nehmerstärkste/n Verein/Gruppe über alle Läufe, jedoch ohne
Bambini.

Die Startunterlagen werden am 1.9. ab 8.30 Uhr im Rathaus aus-
gegeben. Parken ist auf dem Parkplatz der Firma IMO auf der
Bechhofer Straße ausgeschildert. Umkleide- und Duschmöglichkeit
ist im Sportheim des SC Gremsdorf vorgesehen. Siegerehrungen
finden ab 12:15 Uhr vor oder im Kirchweihzelt statt.

Ein neuer Sprecher, der durch die Organisation leiten, dann auch
die Siegerehrung moderieren wird, konnte gewonnen werden.
Dieter Rödel, aus dem Nachbarort Buch, der sich auch schon beim
Fußball als „Stadionsprecher“ verdient hat, aber auch bei der
Blaskapelle Gremsdorf nicht unbekannt ist, wird diese Aufgabe mit
Freude übernehmen. 

Die Laufstrecke hat sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.
Doch auch diesmal geht die Bitte an die Anwohner, die Strecke
über die Zeit der Veranstaltung von abgestellten Fahrzeugen mög-
lichst freizuhalten. 

Die Athleten freuen sich über jede Variante des Anfeuerns zur
Motivation am Rande der gesamten Laufstrecke.
Start ist wie gewohnt am Kirchweihgelände auf der Kellerstraße,
von dort führt die Strecke über Baumgarten, Waldstraße, Bechhofer
Straße (Gehweg), Feldweg im südlichen Ortsteil, über Bodenfeld,
vorbei am Sportgelände, Kellerstraße, Netzgarten, Siedlerweg,
über Radweg an B470 zurück zum Kirchweihgelände. 

Der Bambinilauf startet ebenso am Kirchweihgelände, führt über
Kellerstraße über Netzgarten und Siedlerweg zurück zum Ziel.

Fragen beantwortet gerne die Organisation über den SC-Gremsdorf
oder Hans-Peter Schneider (Email: helix007@t-online.de).

Informationen, wie Ausschreibung, Streckenpläne, Anmeldung sie-
he Internetseite www.kerwalauf-gremsdorf.de 
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www.feser-biemann.de

Der beste Moment ist jetzt!

Sie sparen 13.050,- €1 Sie sparen 19.169,- €1 Sie sparen bis zu 170,- €3

Feser-Biemann GmbH
Schallershofer Straße 78
91056 Erlangen
Tel: 0 91 31 / 90 63-0

Verkauf & Service:
Feser-Biemann GmbH
Felix-Klein-Straße 71
91058 Erlangen
Tel: 0 91 31 / 686-900

Verkauf:

1) inkl. Überführungskosten 2) gegenüber der ehemaligen UPE des Herstellers inkl. 
Überführungskosten. Abbildungen enthalten Sonderausstattung gegen Mehrpreis. 
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. 3) Bei vergleichbarem Service.

z.B. SEAT LEON 1.8 TSI FR
132 kW (179 PS) 6-Gang

Erstzulassung: 10/17, KM 21.000,
UVP 32.480,- €1 
Ausstattung: Voll-LED, Navi, Einpark-
hilfe vorne und hinten, Freisprechein-
richtung Klimaautomatik, Sportsitze, 
Leichtmetallfelgen 17", Sitzheizung 
u.v.m

Hauspreis 19.430,– €2

z.B. SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI DSG
FR-Line, 135 kW (184 PS) 
6-Gang Automatik
Erstzulassung: 01/17, KM 17.500,
UVP 50.829,- €1 
Ausstattung: Anhängerkupplung, Navi, 
Klimaautomatik, Xenon, Freisprech-
einrichtung, Alcantara, Sitzheizung, 
Geschwindigkeitsregelanlage, Einpark-
hilfe inkl. Kamera u.v.m

Hauspreis 31.660,– €2

* Unser All-In-Spektionspreis
beinhaltet folgendes:

Arbeitszeit
Scheibenreiniger

Motormarkenöl
Mobilitätsgarantie

Inspektion lt. Herstellervorgabe, 
zzgl. Zusatzarbeiten.
Gültig bis zum 31.12.2018

All-In-Spektion

für 149,- €*

NEU:

Unschlagbare 
Umbauangebote! 
Bis zu 40% Nachlass!

 

MENSCHEN
DIE    HELFEN

BRK Bayerisches
Rotes Kreuz

www.brk.de

▶ Experten für ein optimales Raumklima
▶ von der Wartung bis zum Neubau
▶ Experten für ein optimales Raumklima

Frisch und wohltemperiert:

Klima & 
Lüftung

Pillipp Haustechnik GmbH · Mühlgasse 1 · 91096 Möhrendorf 
                Tel. 09133 - 769890 · Fax 09133 - 7698918 · www.pillipp.de24-Stunden Notdienst
Pillipp Haustechnik GmbH · Mühlgasse 1 · 91096 Möhrendorf 
                Tel. 09133 - 769890 · Fax 09133 - 7698918 · 24-Stunden Notdienst24-Stunden Notdienst
Pillipp Haustechnik GmbH · Mühlgasse 1 · 91096 Möhrendorf 
                Tel. 09133 - 769890 · Fax 09133 - 7698918 · www.pillipp.de

Suche zur Miete
ebenerdigen Lagerraum ab ca. 14 qm 

mit min. 130 cm breiter Zugangstür  
oder Garage 

in Möhrendorf / Kleinseebach 
oder näherer Umgebung 

Heiner Colb, Tel.: 09131-44623

Einbruch in Häuser und Wohnungen 
- wir schützen Euch mit neuester 

Alarmanlage (Militärtechnik) 
- keine Verkabelung und Montage notwendig -

Bitte unverbindliche Vorführungstermin 
vereinbaren ohne Kaufzwang. 

Palm Alarm Möhrendorf 
Tel. 01520 - 19 46 608    



Ich übernehme Verantwortung 
für die Weltkirche – Sie auch?
www.ecclesia-mundi.de

Eine Stiftung von:



09131 - 979 55 44 hutwiesen@paulini-baupartner.de  ||  www.paulini-baupartner.de

2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit extra großen Balkonen bzw. Terrassen  ||  4-Zimmer-Wohnungen mit riesigen Dachterrassen und unverbaubarem 
Weitblick  ||  Flexible Wohnungsgrundrisse  ||  Süd-/Südost- oder Südwestausrichtung  ||  Alle Wohnungen barrierefrei erreichbar ||  Personenaufzug 
vom Keller bis ins 3. Obergeschoss  ||  Parkettböden und hochmoderne Fliesenkollektion  ||  Fußbodenheizung  ||  Bäder mit bodengleichen Duschen 
und Sanitärgegenstände von Villeroy & Boch, Serie „Architektura“  ||  Tiefgaragenstellplätze, Kfz-Stellplätze und Carports

In Baiersdorf entstehen stadtnah und in guter Lage 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit ca. 60 m2 bis 149 m2

Kommen Sie zur Grundstücks-

besichtigung und Planeinsicht!

sonntags 14
 - 16 Uhr, dienstag

s 10 - 11 Uhr

Baiersdorf, In
 der Hut, Ecke Akazienweg 

            Wir wünschen allen 
          unseren Patienten 
           einen schönen 
       Sommerurlaub!

Vom 20. bis zum 31. August 2018 ist unsere Praxis geschlossen. 
Vom 13.08. bis 17.08.2018 gelten folgende Öffnungszeiten: 
Mo bis Do von 9-11 Uhr und 15-17 Uhr, Fr 9-11 Uhr | Mi Nachmittag geschlossen.
Neue Straße 79 | 91096 Möhrendorf | Telefon 09133-15 80 | www.arztpraxis-moehrendorf.de

Wer spendet...

...rettet Leben



Wir wünschen unseren Kunden
schöne Ferien!

Ihr Apotheken-Team



nagelnagel
Bad & Heizung

Streikt die Heizung oder tropft der Wasserhahn
dann ruf doch bei Nagel an!

Wartungsarbeiten - Kundendienst - Service
Solaranlagen für Heizung und Warmwasser
Moderne Heizungsanlagen
Traumbäder aus einer Hand

    Gewerbering 38, Röttenbach
 0 91 95 / 99 58 90

R.Geck
• Sonnenschutzanlagen

• Markisen • Rollladen
• Fenster • Türen

• Terrassendächer
• Insektenschutz

• E-Antriebe
• Reparaturen aller Art

Bahnweg 2 · 91334 Hemhofen
Tel. (09195) 921 56 51

Besuchen
Sie unsere

Ausstellung!
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DerFlughafentransfer

      
   

     
 

      
   

     
 

      
   

     
 

Flughafen-Mietwagen-Transferservice zu Festpreisen:
z.B.: Hemhofen/Röttenbach - Flg. Nürnberg 45 €

 0 91 95 / 15 30
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z.B. Möhrendorf - Flg. Nürnberg 45 €

        

        

Disponent/in
Zur Verstärkung unseres Entsorgungsteams 

in Vollzeit, Einsatzort Erlangen 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt gesucht. 

0 91 31 / 79 82 - 0�

Hofflohmarkt
am Samstag, 04.08.2018, 

in der Erlanger Str. 38 von 10.00 bis 16.00 Uhr


